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Neue Preise - alte Frage 
Umsatzkalkulation in einer Physiotherapiepraxis 

 

Wie viel Umsatz kann mein*e Therapeut*in erwirtschaften und wovon ist dieser 
abhängig? Die Antworten auf diese zwei Fragen bilden die Grundlage für die 
Kalkulation jeder physiotherapeutischen Praxis. Dies zumindest für die Einnahmeseite.  
Gerade seit den ab 2018 deutlichen Vergütungserhöhungen im Bereich der GKV gilt 
es diese Frage immer aktuell zu beantworten. Wenn die Vergütungssätze um 15% - 
30% steigen, so muss ja wohl auch der Jahresumsatz steigen.1 
Deshalb macht es Sinn, sich mit der Berechnung des Umsatzpotentials pro 
Therapeut*in / der Gesamtpraxis zu beschäftigen und sie entsprechend der 
Rahmenbedingungen der eigenen Praxis berechnen zu können. Bei der 
Auseinandersetzung mit der Thematik wird schnell deutlich, dass es wenige Faktoren 
sind, die bedacht und berücksichtigt werden müssen. Es ist gar nicht so kompliziert.  
 
 
 
Es gilt nur 3 Fragen zu beantworten: 

1. Wie viele Stunden im Jahr arbeitet ein*e Therapeut*in, wenn sie/er 40 h pro 
Woche arbeitet?2 

2. Wenn sie arbeitet, wie viel Zeit generiert sie/er direkt Umsatz? 
3. Wie hoch ist der Umsatz pro Stunde durchschnittlich? 
 

Beispiel: Geht man davon aus, dass  

 die/der Therapeut*in 1600 h im Jahr arbeitet 

 wenn sie/er arbeitet, 85% der Zeit Umsatz generiert 

 und der Umsatz pro h durchschnittlich 65,- beträgt, 
 

so würde der Umsatz 1600 (h) * 82,5% * 65,-  = 85.800,- € betragen. 

 
Ist es wirklich so einfach? Im Grunde schon. Da es aber nur diese 3 relevanten 
Variablen sind, müssen sie möglichst genau ermittelt werden. Was dann im Alltag 
doch nicht ganz so einfach ist. Deshalb werden nun die einzelnen Fragen noch einmal 
genauer beleuchtet. 
 
  

                                                
1 Dies hat noch nichts mit den Ausgaben zu tun. Trotzdem kann natürlich der steigende Umsatz 
Spielraum für Lohnerhöhungen bieten. 
2 Bei Therapeut*innen, die in Teilzeit arbeiten kann der Umsatz entsprechend der geringeren 
Wochenstundenzahl einfach heruntergerechnet werden. (z.B. wenn es 80.000,- bei 40h sind, dann sind 
es bei 25h  50.000,- (80.000/40*25) 
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1. Die durchschnittlichen Jahresarbeitsstunden einer/eines Therapeut*in  

Um die Jahresarbeitsstunden zu ermitteln muss errechnet werden, wie viele Wochen 
im Jahr die/der Therapeut*in in der Regel arbeitet, bzw. wann sie/er nicht arbeitet. 
Sie/er arbeitet nicht, wenn 
 

 ein Feiertag ist     ca. 2 Wochen (10 Tage) im Jahr 

 sie/er Urlaub hat    5 - 6 Wochen (25 - 30 Tage) im Jahr 

 sie/er krank ist    ca. 2 Wochen (10 Tage) im Jahr 

 sie/er Fortbildungstage3 hat  ca. 1 Woche (0 - 5 Tage) im Jahr 
 

Daraus ergibt sich eine Gesamtmenge von 10 - 11 Wochen, die die/der Therapeut*in 
nicht arbeitet. Werden diese 10 - 11 Wochen nun von den 52 Wochen eines Jahres 
abgezogen, so ergeben sich 41 - 42 realistische Arbeitswochen im Jahr. Dies 
multipliziert mit der durchschnittlichen Arbeitsstundenzahl pro Woche ergeben die 
durchschnittlichen Jahresarbeitsstunden: 
 

41 Arbeitswochen * 40 Wochenstunden = 1.640 Jahresarbeitsstunden 

  
 
Die Urlaubs- und Fortbildungstage sind dabei eindeutig und praxisintern zu ermitteln. 
Bei den Feiertagen geht man in der Regel von 2 Wochen (10 Tagen) aus, auch wenn 
dies in jedem Bundesland etwas anders ist und auch von Jahr zu Jahr differiert, je 
nachdem, wie viele Feiertage auf Werktage fallen. Bezüglich der Krankheitstage 
bedarf es einer individuellen Betrachtung Ihrer Praxis. Der Wert von 10 Tagen ist ein 
realistischer Durchschnittswert. Haben Ihre Mitarbeiter*innen alle durchschnittlich 
mehr oder weniger Krankheitstage, so müssen Sie diesen Wert entsprechend 
anpassen.  
 
  

                                                
3 Gemeint sind hier bezahlte Fortbildungstage 
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2. Wie viel ihrer Zeit erzielen die Therapeut*innen direkt Umsatz? 

Stellen Sie sich eine*n Therapeut*in mit einer 40 Stunden Arbeitswoche vor. Sie/er 
arbeitet von Montag bis Freitag jeweils 8 Stunden (natürlich sind hier die Pausen nicht 
enthalten!). Mit direkter Umsatzzeit ist die Zeit gemeint, in der Sie eine Dienstleistung 
erbringt, die die Praxis abrechnet / verkauft. In der physiotherapeutischen Praxis sind 
dies z.B. 

 die Einzeltherapie 

 eine Gruppentherapie 

 ein Kurs 

 eine Beratung 

 die Betreuung im Gerätebereich 

 die Fahrtzeit zum Hausbesuch ( soweit nicht der erste oder letzte Weg am 
Arbeitstag). 

 
Demgegenüber stehen notwendige Arbeiten, die die/der Therapeut*in leisten muss, 
um die obigen Dienstleistungen zu erbringen, bzw. die sich aus organisatorischen 
Gründen ergeben. Hierzu zählen z.B. 

 Vor- und Nachbereitung der Therapie (geg. auch bei Arbeitsbeginn und -ende) 

 Arztberichte (soweit sie nicht während der Therapie verfasst werden) 

 Teams 

 Terminierung (soweit dies zum Tätigkeitsbereich gehört) 

 bewusst geplante "Pufferzeiten" 

 Ausfälle, die nicht mit anderen Patienten (Dienstleistungen) belegt werden 
können 

 "Verschnittzeiten" (z.B. 30 Minuten Lücke, die mit einer Therapie á 20 Min. 
belegt wird) 

 Konzeptionsarbeit 

 ... 
 
In der eigenen Praxis gilt es zu ermitteln, wie die prozentuale Verteilung zwischen der 
Umsatzzeit zur Nicht-Umsatzzeit ist. Ist für Sie diese Fragestellung völlig neu, so 
könnten sie für z.B. 4 Wochen eine Erhebungsphase durchführen.  
 

Gegebenenfalls holen Sie sich hierfür externe fachliche Unterstützung 
 

Achtung! Der prozentuale Anteil der Umsatzzeit ist eine der zwei relevantesten 

Stellschrauben der physiotherapeutischen Praxis. Sie sollten sich dieser 
wirtschaftlichen  Bedeutung bewusst sein und sie vorgeben, steuern und 
kontrollieren! 

 
Erfahrungswerte der Branche besagten, dass Prozentsätze zwischen 80% und 90% 
gegebenenfalls 95% realistisch sind. Wichtig dabei ist, ob die Praxis mit 
Rezeptionsfachkräften arbeitet. Ist dies der Fall, so steigt in der Regel die Umsatzzeit 
der Therapeut*innen, da diese dann weniger Verwaltungstätigkeiten übernehmen 
müssen (somit Richtung 95%).   
 

Umsatzzeit:   80% - 95% 
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3. Wie hoch ist der durchschnittliche Umsatz pro Stunde? 
Bitte stellen Sie sich wieder einen normalen Arbeitstag Ihrer Therapeuten vor. Was 
verkaufen Sie? Beispielsweise eine manuelle Therapie der AOK für 25,35,-, eine 
Lymphdrainage dem Privatpatienten für 58,- und, und... Wenn Sie Ihren 
durchschnittlichen Umsatz pro Stunde ermitteln wollen, so müssen Sie wissen, was 
Sie wem zu welchem Preis wie oft verkauft haben. Auch dies können Sie mit Hilfe eine 
Stichprobe über einen Zeitraum ermitteln. In der Regel können Sie hierfür die 
Informationen aus Ihrem Praxisverwaltungsprogramm zur Hilfe nehmen. Ähnlich, wie 
beim vorherigen Punkt können Sie sich bei Bedarf hierfür einfache kompetente 
Unterstützung holen4 
 

Achtung! Wenn Sie die Auswertung Ihres Praxisverwaltungsprogramms verwenden, 

so müssen Sie beachten, welche Leistungen dort alles in der Gesamtmenge 
berücksichtigt werden. z.B. wird bei manchen Programmen das Kilometergeld 
mitberücksichtigt. Dies ist für die Berechnung des Umsatzes pro Stunde falsch. 

 
Eine erste Orientierung können Sie sich auch selber erarbeiten. In der Regel verkauft 
eine physiotherapeutische Praxis ohne besonderen Schwerpunkt zu mindestens 90% 
Einzeltherapien. Dabei sind dies 25%-40% KG; 25%-50% MT, 10%-20% Massage; 
10%-20% Lymphdrainage und 5%-10% Sonstiges. Verfügen Sie über eine 
Therapiefläche mit Geräten, so kommen die Umsätze dieser dazu. Zudem sind im 
Bundesdurchschnitt 10% Privatpatienten. 
 
Wenn sie also den Anteil dieser "Hauptleistungen" überschlagen und Ihre Privatpreise 
berücksichtigen, so können Sie Ihren Umsatz pro Stunde schon mit einer Genauigkeit 
von 80% - 90% ermitteln. Ein kleines Rechenbeispiel soll Ihnen dies verdeutlichen: 
 
Die Musterpraxis verkauft (erbringt) durchschnittlich folgende Leistungen zu den 
angegebenen Preisen. Dabei sind 10% der Patienten Privatpatienten. 
 

 
 
Sie sehen, dass bei der angegebenen Verteilung der verschiedenen Dienstleistungen 
und 10% Privatpatienten sich ein durchschnittlicher Umsatz von 68,13,- pro Stunde 
ergibt. Dabei gilt es noch folgendes zu beachten: 

 nicht berücksichtigt ist der Umsatz durch Passivleistungen (z.B. Fango) 
o erhöht in der Regel den durchschnittlichen Umsatz 

 bezahlte Fahrtzeit zu Hausbesuchen (Arbeitszeit)  
o reduziert in der Regel den durchschnittlichen Umsatz 

                                                
4
 Das muss nicht umfangreich sein und sollte für diese eine Frage auf keinen Fall Beratungskosten im 

Bereich von 1.000,- bedeuten. 
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 der berechnete durchschnittliche Umsatz geht davon aus, dass alle 
Therapeut*innen durchschnittlich die gleichen Leistungen erbringen. Dies ist in 
der Wirklichkeit nicht immer so. Alleine die Unterscheidung, ob ein*e 
Therapeut*in MT Leistungen erbringen kann oder nicht, ist bedeutet.  

o es ist aber kein Problem die Kalkulation auch individuell pro Therapeut*in 
zu erstellen, sollte aber zur Vereinfachung erst im zweiten Schritt 
erfolgen. 

 der Umsatz auf der "Gerätefläche" 
o bedarf einer gesonderten Berechnung, da dieser maßgeblich davon 

abhängt, wie viele Zahler (Kunden) durchschnittlich zu welchem Preis 
die Dienstleistung nutzen 

 
Achtung! Im obigen Beispiel wurde für die Massage, KG und MT eine 
Behandlungszeit von 20 Minuten geplant. Bei einer Behandlungslänge von 25 
Minuten würde sich der durchschnittliche Umsatz auf 56,12,- reduzieren. Die 
Behandlungslänge ist die zweite der relevantesten Variablen einer 
physiotherapeutischen Praxis.5 

 
Der Jahresumsatz pro Therapeut*in 
Somit sind alle notwendigen Werte, die zur Ermittlung des realistisch möglichen 
Umsatzes einer/eines Therapeut*in ermittelt, bzw. beschrieben. 
 

 1.640 Arbeitsstunden pro Jahr (41 Arbeitswochen * 40 Wochenstunden) 

 85% Umsatzzeit (zum Beispiel) 

 68,13,- durchschnittlicher Umsatz pro Stunde 
 
Berechnung bei einer Vollzeittherapeutin (40h) 
   
  1.640 (Stunden) * 85% * 68,13  = 84.973,22,- €6 
 
 
Zusammenfassung 

Bei der Berechnung eines realistisch möglichen Jahresumsatzes für die eigene Praxis 
bedarf es nur weiniger Informationen. Diese müssen aber möglichst genau ermittelt 
werden. Im Alltag am schwierigsten zu ermitteln ist der Anteil der Umsatzzeit zur 
Arbeitszeit (Nr.2). Und denken Sie an die gegenwärtig deutlichen Preiserhöhungen im 
GKV Bereich. 
Probieren Sie es einfach!  
Noch interessanter, bzw. notwendiger ist dann natürlich die Kontrolle mit dem 
tatsächlich erbrachten Umsatz des letzen Jahres. 
 

Mathias Gans 
Betriebswirt 
0176/24138671 

                                                
5 Dies ist wahrscheinlich allen bewusst. Die Behandlungslänge von 20 Minuten muss aber nicht 
zwangsläufig bedeuten, dass ein*e Therapeut*in bei einem 8 h Arbeitstag 24 Behandlungen á 20 
Minuten erbringen muss. Es können Puffer eingebaut werden. Auch sind die natürlichen Ausfälle zu 
berücksichtigen. Selbstverständlich ist auch zu berücksichtigen, in welchem Umfang die 
Therapeut*innen zusätzliche Rezeptionstätigkeiten übernehmen müssen. (siehe Umsatzzeit) 
6 Für eine Teilzeittherapeutin würde sich der Jahresumsatz entsprechend ihrer Wochenstunden 
reduzieren. Z.B. bei einer Wochenstundenzahl von 25 h auf 52.606,08,- € 


